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Auch wenn Autofahrer jammern
und Straßenarbeiter in der Mit-
tagshitze brüten: Baustellen
müssen sein. Für die Verkehrs-
teilnehmer sind sie aber noch
mehr als ein Ärger-
nis: Sie sind eine Ab-
weichung vom ge-
wohnten Verkehrs-
fluss, die ein Umden-
ken bei bekannten
Ab- und Verläufen
verlangen. Nicht im-
mer klappt das Um-
denken schnell ge-
nug, manchmal sind Baustellen
nicht ordnungsgemäß gesichert
– und dann kommt es zum Un-
fall. Im Jahr 2010 wurden 371

Baustellenunfälle mit Personen-
schaden verzeichnet, mehr als
die Hälfte davon ereigneten sich
auf Landesstraßen B und L. In
Baustellenunfälle auf Freiland-
straßen sind hauptsächlich Pkw
involviert, im Ortsgebiet ver-

schiebt sich das Unfallrisiko zu
den Mopedfahrern, Radfahrern
und Fußgängern. 
Ein Rückblick in der Unfallstatis -

Klaus Robatsch

In Baustellenunfälle auf Freilandstraßen
sind hauptsächlich Pkw involviert, im 
Ortsgebiet verschiebt sich das Unfallrisiko
zu den Mopedfahrern, Radfahrern und
Fußgängern. 
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Verkehrssituation
eindeutig darstellen

Verkehrssituation
eindeutig darstellen

Eine Baustelle, die nicht nach den aktuellsten Richtlini-

en abgesichert ist, ist mehr als nur ein Hindernis im

Straßenverkehr. Sie ist ein Risiko: In manchen Fällen für

die Verkehrsteilnehmer und Straßenarbeiter, ganz 

sicher aber für den Straßenerhalter. 



tik zeigt allerdings, dass sich
die Lage in den letzten 20 Jah-
ren drastisch verbessert hat:
1990 kam es insgesamt zu 721
Unfällen mit Personenschaden
bei Straßenbaustellen. Bei der
Interpretation muss man
natürlich in Betracht ziehen,
wie sich die Zahl der Baustel-
len entwickelt hat. Ein Grund
für die Verbesserung war aber
auf jeden Fall die Weiterent-
wicklung von Sicherungstech-
niken und Vorschriften. Denn
Gesetze und Richtlinien bauen
auf Erkenntnissen der Wahr-
nehmungs- und Motivations-
psychologie auf, damit Zweck
und Wirkung von Sicherungs-
maßnahmen im Einklang sind.

Welche Rechtsvorschriften
gelten?  

Nach § 90 StVO ist eine Bewilli-
gung für Bauarbeiten nötig,
wenn die (plan- und vorherseh-
baren) Arbeiten auf oder neben
der Straße den Straßenverkehr
beeinträchtigen.  Vor Abschluss
der Straßenbauarbeiten und vor
Verständigung des Straßenerhal-

ters als Bauherrn trifft die Ver-
kehrssicherungspflicht den
Bauführer. Wird dieser Ver-
pflichtung zur Sicherung des
Verkehrs nicht entsprochen, so
kann es zu einer (zivil- und/
oder strafrechtlichen) Haftung
des jeweiligen Verantwortlichen
kommen. Behörde und Baufüh-
rer haben eine Überwachungs-

pflicht, und werden die Arbei-
ten auf der Straße ohne gültige
Bewilligung durchgeführt, kann
das bei einem Verkehrsunfall
ein straf- und/oder zivilrechtli-
ches Nachspiel haben. 
Das Thema Baustellenabsiche-
rung ist eine breit gefächerte
Materie, bei der mehrere Geset-
ze, Verordnungen und  Normen

Die Verkehrssituation muss immer eindeutig dargestellt werden. Unklare oder irreführende 
Situationen mit Verkehrszeichen erklären zu wollen, funktioniert nicht.
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WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen 
Hand bietet die HYPO NOE GRUPPE maßgeschnei-
derte und individuelle Lösungen. Der ganzheitliche 
Ansatz für öffentliche Auftraggeber beginnt bei einer 
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inklusive zuverlässiger Projektrealisation. 
Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer 
Hand – für die öffentliche Hand – informiert Sie der 
Leiter Public Finance & Corporates Austria, Wolf-
gang Viehauser, unter +43(0)5 90 910-1551 oder 
wolfgang.viehauser@hyponoe.at
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zu beachten sind. Die wichtigs -
ten sind:
3 Straßenverkehrsordnung

(StVO 1960) in der jeweils
gültigen Fassung
3 Straßenverkehrszeichenver-

ordnung (StVZVO 1998) in
der jeweils gültigen Fassung
3 Bodenmarkierungsverord-

nung
3 Arbeitnehmerschutzbestim-

mungen
3 Technische Richtlinien für Ver-

kehrsführung, Leiteinrichtun-
gen und Bodenmarkierungen
(Richtlinien und Vorschriften
für den Straßenbau (RVS)):
, RVS 05.05.41 Gemeinsame

Bestimmungen für alle
Straßen
, RVS 05.05.42 Autobahnen

mit getrennten Richtungs-
fahrbahnen
, RVS 05.05.43 Straßen mit

zwei oder mehr Fahrstrei-
fen je Fahrtrichtung
, RVS 05.05.44 Straßen mit

einem Fahrstreifen je Fahrt -
richtung

3 Spezielle Bestimmungen in
einzelnen Gesetzen, Verord-
nungen und Bescheiden

Die Bewilligung für Bauarbeiten
auf Gemeindestraßen (inner-
halb der Gemeindegrenzen) er-
teilt der Bürgermeister. Am En-
de des Verfahrens steht der Be-
willigungsbescheid mit allfälli-
gen Bedingungen, Befristungen
und Auflagen. Gleichzeitig hat
die Behörde die im Bewilli-
gungsbescheid angeführten Ver-
kehrsregelungsmaßnahmen zu
verordnen (z. B. Geschwindig-
keitsbeschränkung). Erst mit
dem Aufstellen der Verkehrszei-
chen tritt die Verordnung in
Kraft und die Bauarbeiten kön-
nen beginnen.

Rechtliche Erfordernisse
bei Verkehrszeichen

Die aufgestellten Verkehrszei-
chen müssen der StVO, StVZO
und der Bewilligung entspre-
chen. Zu beachten sind die
Größe, das Format und die
Rückstrahlwirkung. Essenziell
ist die Aufstellung am richtigen
Ort: oberhalb oder rechts  bzw.
rechtwinkelig zur Fahrbahn, bei
einem Überholverbot beidseitig.
Verkehrszeichen müssen dauer-
haft und sinngemäß befestigt

sein, grundsätzlich dürfen maxi-
mal zwei Verkehrszeichen mit
Zusatztafel  auf einem Steher
angebracht
sein. In regel-
mäßigen Ab-
ständen muss
überprüft wer-
den, ob die Zei-
chen noch ord-
nungsgemäß
angebracht und
in einem adäquaten Zustand
sind – sonst müssen sie ausge-
tauscht werden, da widrigenfalls
Haftungen drohen.

Baustellenabsicherung 
ist angewandte Wahr -
nehmungspsychologie
Bei einer Baustelle noch Details
wie etwa Verkehrszeichen
wahrzunehmen, kann sich für
Fahrzeuglenker als schwierig
erweisen. Ob die zusätzliche
Information wahrgenommen
wird, hängt von der Art, Gestal-
tung und Aufstellung ab, natür-
lich aber auch von Aufmerk-
samkeit, Erwartungshaltung
und Motivation eines Fahr-

zeuglenkers. Grundsätzlich
sollten Verkehrszeichen so
sparsam wie möglich eingesetzt

werden, weil ein Mehr nicht
automatisch mehr Sicherheit
bringt.

Schlussfolgerungen

Die sinnvollste Lösung im Sinne
der Sicherheit ist daher immer,
die Verkehrssituation – also den
Baustellenverlauf – eindeutig
darzustellen. Unklare oder irre-
führende Situationen mit Ver-
kehrszeichen erklären zu wol-
len, funktioniert nicht. Sehr
wohl hilft es aber, scheinbar
„unbegründete“ Maßnahmen
(wenn es also keinen augen-
scheinlichen  Grund für ein be-
stimmtes Verhalten gibt) mit
Verkehrszeichen zu erklären –

DI Klaus Robatsch

ist Leiter der

Präventionsab -

teilung im KfV, 

Kuratorium für 

Verkehrssicherheit

Ob die zusätzliche Information wahrgenommen wird,
hängt von der Art, Gestaltung und Aufstellung ab,
natürlich aber auch von Aufmerksamkeit, Erwar-
tungshaltung und Motivation eines Fahrzeuglenkers.
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Unternehmen: Xylem.

Xylem ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Entwicklung, 

Produktion und Anwendung wegweisender Technologien für die 

Wasserindustrie. Wir sind 12.000 Menschen, die einem gemeinsamen Ziel 
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zum Beispiel Geschwindigkeitsbe-
schränkung wegen Lärmschutz.
Verkehrszeichen wirken somit
vor allem
3 bei einer widersprüchlichen

oder gering ausgeprägten
Wahrnehmungssituation als
wichtige Zusatzinformation
oder
3 wenn nur eine geringe oder

mittlere Verhaltenskorrektur
nötig ist.

Informations- und Zusatztafeln
Unter den Straßenverkehrszei-
chen nach § 50 „Gefahrenzei-
chen“, § 52 „Vorschriftzeichen“
und § 53 „Hinweiszeichen“ kön-
nen – vom jeweils Befugten –
Zusatztafeln angebracht wer-
den. Allerdings  nur dann, 
wenn sie das Verkehrszeichen
näher erläutern, erweitern, ein-
schränken oder die Information
wichtig für die Sicherheit, Leich-
tigkeit und Flüssigkeit des Ver-
kehrs ist. Für Zusatztafeln ideal
sind ein kurzer Text, sie müssen
leicht verständlich sein, mög-
lichst großes Format, große
Buchstaben bzw. Ziffern und ei-
ne gut erkennbare Schriftstärke.
Sie dürfen das darüber befindli-
che Verkehrszeichen seitlich
nicht überragen.

Wegweisung
3 Aufgehobene Ziele nur durch-

streichen, der Name soll er-
kennbar sein
3 Beim Wegweiser „Umleitung“

möglichst Zielangaben an-
führen

3 Umleitungen lückenlos be-
schildern
3 Umleitungen müssen auch für

einmündende Verkehrsteil-
nehmer eindeutig erkennbar
sein
3Widersprüchliche (Vor-)Weg-

weiser in größeren Einzugsbe-
reichen ändern
3 Zusatztafeln an allen Standor-

ten, wenn die Umleitung nur
bestimmte Kfz betrifft

3 Eine Liste über die Änderun-
gen anlegen, damit nach Auf-
heben der Umleitung wieder
überall der Ursprungszustand
hergestellt wird

Fehler beim Aufstellen von 
Verkehrszeichen
3 Verkehrszeichen fehlen über-

haupt
3 Zu viele Verkehrszeichen auf

einem Steher
3 Verkehrszeichen stehen auf

der falschen Seite oder es
wurde ein falsches Verkehrs-
zeichen aufgestellt
3 Verkehrszeichen stehen zu

nahe am Fahrbahnrand (im
Licht raumprofil)
3 Verkehrszeichen sind blind,

rostig, bis zur Unkenntlichkeit
verbogen oder abgeschlagen
3 Keine windfeste Verankerung
3 Verkehrszeichen sind ver-

tauscht
3 Lampen geben kein Licht

Richtige Baustellen -
absicherung lernen

Das neue Baustellenhandbuch
inklusive neuer RVS ist ab Jän-
ner 2012 im KfV erhältlich. Kon-
takt: sylvia.hoefling@kfv.at. 
Weiters bietet das KfV regel-
mäßig Seminare zur Baustellen-
absicherung für die zuständigen
Mitarbeiter von Behörden an.
Nähere Informationen dazu fin-
den Sie auf  auf ww.kfv.at/kfv/
seminare-veranstaltungen

Die aufgestellten Verkehrszeichen müssen der StVO, St-
VZO und der Bewilligung entsprechen. Zu beachten sind
die Größe, das Format und die Rückstrahlwirkung.
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